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(1) Dieses Gesetz regelt

a) das Aufstellen und den Betrieb von Glicksspielautomaten zum Zweck der Durchfilhrung von
Landesausspielungen mit Glicksspielautomaten nach MaRRgabe des § 2 Abs. 3in Verbindung mit§ 4 Abs. 2 und
§ 5 des Glucksspielgesetzes - GSpG, BGBI. Nr. 620/1989, und

b) das Aufstellen und den Betrieb von Spielautomaten im Sinne des§ 2 Abs. 7

soweit deren Regelung jeweils in die Zustandigkeit des Landesgesetzgebers fallt.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fur das Halten von Spielen, soweit diese in die Gewerberechtskompetenz des Bundes fallen
und fur die Durchfiihrung von Glicksspielen, soweit diese dem Glucksspielmonopol des Bundes unterliegen.

(3) Dieses Gesetz gilt weiters nicht fur

a) Spielautomaten im Sinne des§ 2 Abs. 7, sofern es sich bei diesen um pratermaRige Veranstaltungen oder
Veranstaltungen im Tourneebetrieb im Sinne des Karntner Veranstaltungsgesetzes 2010 - K-VAG 2010, LGBI.
Nr.27/2011, handelt,

b) Spielautomaten, die ihrer Art, Beschaffenheit und Funktion nach ausschlieBlich zur Unterhaltung von nicht
schulpflichtigen Kindern bestimmt sind (zB Kinderreitautomaten),

c) Spielautomaten, die nicht an einem 6ffentlich zuganglichen Ort oder in einer 6ffentlich zuganglichen Einrichtung
aufgestellt und betrieben werden, und

d) Spielautomaten, die zu Schulungs- oder Demonstrationszwecken in Geschaften oder sonstigen Verkaufsstellen
aufgestellt und betrieben werden, sofern diese Tatigkeit fir den rechtmalig ausgelUbten Handelszweig
branchenublich und erforderlich ist.

(4) Die Landesregierung wird ermachtigt, soweit dies im Interesse der Einfachheit, ZweckmaRigkeit oder Sparsamkeit
der Verwaltung gelegen ist, durch Verordnung Spielautomaten, die die Voraussetzungen gemaR Abs. 3 erfullen, zu
bestimmen.

(5) Nach anderen landesgesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Karntner Vergnigungssteuergesetz, LGBI.
Nr. 63/1982, bestehende Verpflichtungen bleiben, soweit nicht ausdricklich anderes angeordnet wird, von diesem
Gesetz unberthrt.

(6) Soweit durch Bestimmungen dieses Gesetzes Zustandigkeiten des Bundes, insbesondere in den Angelegenheiten
des Glucksspielmonopols oder des Gewerberechts, berthrt werden, sind diese so auszulegen, dass sich keine Uber die
Zustandigkeit des Landes hinausgehende rechtliche Wirkung ergibt.

In Kraft seit 06.12.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1989_620_0/1989_620_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-sgag/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=27/2011&Bundesland=K%25C3%25A4rnten&BundeslandDefault=K%25C3%25A4rnten&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 1 K-SGAG Anwendungsbereich
	K-SGAG - Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz


